
 
 

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 
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Vorlage 
Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

StBezRat 211 Stöckheim-Leiferde 
Finanz- und Personalausschuss 
Verwaltungsausschuss 

07.05.2015 
21.05.2015 
26.05.2015 

X 
X 
  

  
  

X 

    

Rat 02.06.2015 X      
 
Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

Fachbereich 37  211   
                

   Ja X Nein  X Ja  Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Berufung von zwei Ortsbrandmeistern und einem Stellv ertretenden Ortsbrand -
meister in das Ehrenbeamtenverhältnis 
 
 
„Die nachstehend aufgeführten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig werden 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamten-
verhältnis berufen:  
 
lfd. Nr.  Ortsfeuerwehr  Funktion  Name, Vorname  
1 Innenstadt Ortsbrandmeister Dr. Mengedoht, Friedrich-Wilhelm 
2 Leiferde Ortsbrandmeister Disterheft, Matthias 
3 Leiferde Stellv. Ortsbrandmeister Schneider, Benjamin 
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Sachverhalt: 
 
Die Mitgliederversammlungen der Ortsfeuerwehren haben die oben genannten Herren als Orts-
brandmeister bzw. Stellv. Ortsbrandmeister vorgeschlagen. 
 
Die für die Berufungen in das Ehrenbeamtenverhältnis geforderten fachlichen und beamten- 
rechtlichen Voraussetzungen werden jeweils erfüllt. 
 
Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 20 Abs. 4 des Niedersächsischen Brandschutz-
gesetzes. 
 
I. V. 
gez. 
Ruppert  
 
 


